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wilzung der Warenumsatzsteuer in Handwerk und Gewerbe vom
10. Februar 1942 maBgebend. Darnach darf der effektiv auf der
Ware
lastende Steuerbetrag auf den Auftraggeber iiberwilzt werden. Der

hergestellten, bearbeiteten oder sonstwie umgestalteten
Filmproduzent darf aber seinem Auftraggeber an Warenumsatz-
steuer nicht mehr belasten, als er seinem Lieferanten selber be-
zahlt hat. Mit anderen Worten: Er darf an der Warenumsatzsteuer

nicht verdienen.

4./ Die Filmkopieranstalten sind als Grossisten steuer- und an-
meldepflichtig, sofern sie im Kalenderjahr einen Umsatz von mehr

als Fr. 35000.— erreicht haben (Art. 9, Abs. 2 und 3 WUB).
*

Diese Publikation ist der Eidg. Steuerverwaltung unterbreitet
worden; sie hat dem Sekretariat VSF am 8. Januar 1943 telepho-
nisch mitgeteilt, daB} sie nichts dagegen einzuwenden habe.

Wir weisen noch besonders darauf hin, daB die von der
Eidgengssischen Steuerverwaltung in Bezug auf die Spiel- und
Auftragsfilme getroffene Regelung nur fiir die dem Verband
schweizer. Filmproduzenten sowie dem Film-Verleiher-Verband in
der Schweiz angeschlossenen Mitglieder gilt. Fiir dissidente Film-
produzenten oder -Verleiher behilt sich die Eidg. Steuerverwal-
tung notigenfalls je nach den Verhiltnissen eine Sonderregelung vor.

Ziirich, den 8. Januar 1943.
Sekretariat VSF.

Aufhebung der Luxussteuer

auf Filmen sowie photographischen und Projektiomsapparaten,

die als Werkmaschinen oder Werkstoffe verwendet werden.

Durch den Bundesratsbeschlufl vom 29. Dezember 1942 ist ein
Artikel 9bis in den LuxussteuerbeschluB vom 13. Oktober 1942
eingefiihrt worden. Darnach sind u. a. von der Luxussteuer befreit
die Lieferungen von Luxuswaren, die der Abnehmer ausschlieBlich
als Werkzeug fiir die Ausiibung eines Gewerbes oder Berufes ver-
wendet. Der Begriff «Werkzeug» hat hier eine iiber den iiblichen
Sprachgebrauch hinausgehende Bedeutung. Es fallen darunter
nicht nur photographische und Projektions-Apparate, sondern auch
Filme. Der Filmproduzent ist daher von der Luxussteuer befreit,
wenn er solche Waren ausschlieBlich fiir die Ausiibung seines
Berufes oder Gewerbes verwendet. Auch Filmprojektoren fiir
Kinos und fiir Wandervorfithrungen sind davon ausgenommen.
Nach der Verfiigung Nummer 2 des Eidgenossischen Finanz- und
Zolldepartements vom 29. Dezember 1942 hat der Abnehmer, der
gemil den vorerwiihnten Artikel 9bis LST. fiir eine Belieferung mit
Luxuswaren die Steuerfreiheit beansprucht, dem Lieferanten, be-
vor die Lieferung ausgefiihrt wird, eine schriftliche Bescheinigung

iiber die Warenverwendung in doppelter Ausfertigung auszustellen.

In dieser Bescheinigung sind anzugeben:

1. Name oder Firma und Adresse des Beziigers von Luxus-
waren,

Name und Firma und Adresse des Lieferers,

Art und Menge der gelieferten Luxuswaren,
Verwendungszweck,

Datum der Lieferung,

Hohe des Entgelds.

SN TN ORI

Die Steuerverwaltung stellt das Formular fiir die obenerwihnte
Erklirung aus und gibt es gegen Vergiitung der Selbstkosten ab.
Voraussichtlich ist das Formular in der nichsten Zeit auch bei
den Poststellen erhiltlich. Es kann auch beim Sekretariat des SLV
bezogen werden.

Laut Mitteilung der Eidg. Steuerverwaltung muf} die Bescheini-
gung bei jeder Lieferung ausgestellt werden.

SLV und VSF.

Bericht tiber das Schiedsgerichtsverfahren
aus Film-Mietvertriigen

im Jahre 1942,

erstattet vom Obmann des Schiedsgerichts,
Oberrichter Peter in Bern,

Im einzelrichterlichen Verfahren (Streitwert bis und mit 1000
Franken) wurden im abgelaufenen Jahr 1942 total 9 Prozesse
hingig gemacht. Im einten Fall war der angerufene Schiedsrichter
nicht zustiindig, da sich die Streitigkeit auf ein welsches Formu-
lar stiitzte und die Beklagte in der welschen Schweiz Domizil
hatte, Die Akten wurden der Kligerin retourniert.

In 5 Fillen kam zwischen Parteien nach FEinreichung der
Klage ohne Zutun des Schiedsrichters ein Vergleich zustande. In
einem Falle wurde die Klage zuriickgezogen, in einem andern
konnte nach durchgefiihrtem Beweisverfahren in der Verhandlung
zwischen Parteien eine Verstidndigung erzielt werden und nur in
einem einzigen Falle muflite geurteilt und die Klage zugespro-

chen werden.

In der Kompetenz des dreigliedrigen Schiedsgerichtes (Streit-
wert iiber Fr. 1000.—) wurden 1942 im ganzen 7 Prozesse hingig
gemacht. Von diesen 7 Prozessen wurden 3 unter den Parteien
direkt durch Vergleich erledigt, der eine allerdings erst nach
einer langen Trohlerei, die Zustindigkeit des
Schiedsgerichts bestritten wurde. Erst als diese durch die ordent-
lichen Gerichte festgestellt und nachdem der Schriftenwechsel
durchgefithrt und Termin zur Verhandlung angesetzt war, kam
in letzter Stunde der Vergleich zustande. Es ist selbstverstindlich,
daB3 durch ein solches Verhalten nicht nur der Beklagten, die
diese Kosten verursacht, sondern leider auch der Kligerin un-

indem vorerst

niitze Kosten erwuchsen.

In einem Prozefl konnte vor Schiedsgericht nach durchgefiihr-
tem Beweisverfahren ein Vergleich abgeschlossen werden.

In 3 Fillen mulite geurteilt werden und zwar wurde in zwei
Fillen die Klage zugesprochen, in einem Falle abgewiesen.

Ich mochte an dieser Stelle erneut betonen, dafl fast in den
meisten Fillen die Klageanhebung vermieden werden konnte,
wenn sich Parteien, speziell die Beklagten, rechtzeitig die Miihe,
zu einer Verstindigung zu kommen, geben wiirden,

Zu meiner Genugtuung kann ich konstatieren, dall sich die
Kliger bei Anhebung des Prozesses, entgegen der fritheren Praxis,
vermehrt die Miihe nehmen, ihre Klageanspriiche zu formulieren
und richtig zu begriinden, Doch kam auch dieses Jahr noch ein
Fall vor, wo die Kligerin dem Obmann mit dem lakonischen
Briefe: «Beigeschlossen sende ich Ihnen die gesamten Akten in
unserem Streit mit X und ersuche Sie, das Notige zu veran-
lassen» glaubte, ihre Forderung von vielen 1000 Franken geniigend
formuliert und begriindet zu haben. Ich retournierte die Akten
mit dem Ersuchen, eine richtige Klage mit einem férmlichen
Begehren, woraus hervorgehen sollte, welcher Betrag verlangt
wird, in 3 Doppeln einzureichen. Seither hérte ich nichts mehr
in dieser Angelegenheit. Wahrscheinlich haben sich Parteien ver-
stindigt, was immer noch das Beste ist.

Zum ersten Mal wurde das statutengemiBe Verbands-Schieds-
gericht des Filmverleiher-Verbandes, dessen Obmann ich ebenfalls
bin, angerufen. Nachdem die Beklagte vorerst die Zustiindigkeit
bestritten hatte, konnte, nach deren Bejahung durch den ordent-
lichen Richter, nach langem das interessante Urteil gefillt werden.
Die Beklagte, die sich am Urteilstermin nicht beteiligte, reichte
dann eine erste Nichtigkeitsklage gegen das Urteil ein, die vom
Appellationshof des bernischen Obergerichtes abgewiesen wurde.
Nach Einleitung der Vollstreckung reichte, nach lingst abgelau-
fener Frist, der Anwalt der Beklagten eine zweite Nichtigkeits-
klage beim bernischen Obergericht ein mit dem Erfolg, daBl die
Nichtigkeitsklage erneut unter Kostenfolge abgewiesen wurde, was
dem Anwalt iiberdies eine Trohlerbufle eintrug.

Bern, den 12. Januar 1943.

Schweizer FILM Suisse 21



	Bericht über das Schiedsgerichtsverfahren aus Film-Mietverträgen im Jahre 1942

